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Die Abgeordneten zum Nationalrat GRATZER und Genossen haben am 

17. März 1992 unter der Nr. 2691/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Utatsächliche Tätigkeit des 

'Begutachtungsausschusses' gemäß § 22a des Bundes-Personalvertre­

tungsgesetzes (PVG)" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie viele Begutachtungsausschüsse waren im Bundesministerium 

für Inneres aufgrund des § 22a PVG eingerichtet? 

2. Wie oft sind diese Begutachtungsausschüsse zusammengetreten? 

3. Wie oft wurden Eignungsprüfungen von Begutachtungsausschüssen 

überwacht? 

4. In wie vielen Fällen wurde eine Stellungnahme des Begutach­

tungsausschusses gemäß § 22a Absatz 4 Ziffer 2 PVG abgege-

ben?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Im Bundesministerium für Inneres war aufgrund des § 22a PVG, 

BGBl.Nr. 133/1967, in der Fassung des § 26 des Ausschreibungsge­

setzes 1989, BGBl.Nr. 85/1989, ein Begutachtungsausschuß einge­

richtet. 
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Zu Frage 2: 

Aufgrund des Abschnittes VIII des Ausschreibungsgesetzes 1989 

i.d.F. BGBl.Nr. 85/1989 wurden für den Bereich des Bundesministe­

riums für Inneres - Zentral leitung sowie Besondere Einrichtungen -

162 Planstellen ausgeschrieben. 

In sämtlichen Aufnahmeverfahren wurde der Begutachtungsausschuß 

entsprechend der Bestimmung des § 22a Absatz 5 PVG von den beab­

sichtigten Aufnahmen informiert und ihm somit Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Zu Frage 3: 

Der Begutachtungsausschuß hat in rund 25 Fällen seine Befugnis 

zur Entsendung eines Beobachters zu Eignungsprüfungen wahrgenom­

men. 

Zu Frage 4: 

Der Begutachtungsausschuß beim Bundesministerium für Inneres hat 

in seiner gesamten Funktionsperiode keine Stellungnahme gemäß 

§ 22a Absatz 4 Ziffer 2 PVG wegen der Verletzung von Bestimmungen 

des Ausschreibungsgesetzes 1989 abgegeben. 
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